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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bundesminisier für Verkehr 

P~.Zl. 5905/6-1-1977 

ANFRA GEBEANT\10RTUNG 

XIV. Gesetzgebul1gsperiode 

40 '15/A B 

1977 -05- 23 
zu ~Obq'/J 

betreffend die schriftliche Anfrage der 
Abg. Meissl, Dr. Schmidt ~ Nr. 1068/tJ-NR/ 
1977 vom 1977 03 25: "Seniorenermäßigung 
fUr Fri.lhpensionisten". . 

Ihre Anfrage erlaube ich mir, 'o'lie folgt zu bp.antltlorten: 

Zu 1 und 2: 

Die Gri.lnde, warum die öBB die Forderung des österreichischen 

Pensionistenringes auf Einbeziehung der Fri.lhpensionisten in 

die Seniorenermäßigung nicht erfi.lllen können, sind rein wirt­

schaftlicher Natur. Eine Ausweitung dieser Ermäßigung auf den 

ge'nannten Personenkreiswärenämlich, wie ausfolgender Sach­

verhaltsdarstellung zu ersehen ist, mit der im Bundesbahnge­

setz normierten Verpflichtung zu!' kaufmännisc..l1en Gesch1ifts­

fi.lhrung nur schwer in Einklang zu bringen: 

Im Jahre 1977 wird die "Seniorenermäßigung" allein im 

Schienenhereich einen Nettoeinnahmenverlust von schlitzungs­

weise 63rlfio S verursachen, da erstmals im heurigen Jahr 

mit einem Drittel dieses Betrages auf Grund der Einbeziehung der 

"Seniorenerrnäßigung" in die Gruppe "Sozialtarife" im "lege der 

Sozialtal~ifentschädigune: abgegolten v-rird. Bei den EinnahmF.n-

aus fällen des Kraf'ti'lagendiens tes der öBB bF.s teh t ein sol eher 

Abgeltu!1gsanspruch hingegen nicht. 
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Durch eine Einbeziehung der FrUhpensionisten in die Senioren­

ermäßigung wOrde der Nettoeinnahmenentgangder öBB aus dieser 

Ermäßigung im Jahre 1977 um 27 Mio S im Schienenbereich und 

um 2 Mio. S beim Krafhragendienst ansteigen. Der gesamte Netto­

einnahrnenentgang wOrde daher eine Höhe von 11~ Mio S - im 

Schienenverkehr rund 90 Mio S, im Krafhla.genverkehrrund 

... 24 Mio S - betragen. Da das Bundes finanzgesetz 1.97Tkeine 

teilweise Abgeltung dieses zusätzlichen Einnahmenentganges 

im 't-lege der Sozialtarifentschfidieung vorsieht, ist angesichts 

dieser Größenordnung ein derartig hoher zusätzlicher Verlust 

wirtschaftlich nicht vertretbar. Aus der Sicht der Ver­

pflichtung zur kaufmännischen Geschäftsführung der öBBkann 

daher eirie Einbeziehung der FrOhpensionistenin die Senioren­

ermäßigung nur in" Frage kOl1trnen, ' ... enn Wege gefunden i'lerden, 

um die dadurch entstehenden wirtschaftlichen Belastungen 

den öBB abzugelten. 

Die ÖBB bemühen sieh aber um weitere wirtschaftlich vertretbare 

Verbesserungen der Seniorenermäßigung in ihrer gegenwärtigen 

.Form. So werden mit Beginn des Sommerfahrplanes am 1977 05 22 

die. mit der Seniorenermäßigung bisher nicht bentltzbaren Züge, 

d.s. Transalpin, Vindobona, Prinz Eugen, Bavaria, Mediolanum 

und Blauer Enzian filr die Senioren freigegeben. Überdies 

wird in Hinkunft auch das Reisegepäck mi t Ausnahme der 

bereits ohnehin begUns tigtenRe isegepäcJ<s tü cke ,i'lie z. B. 

Fahrräder und Schier, im Rahmen der Seniorenerm!i~igung zur 

halben Gepäckfracht befördert werden. 
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